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Arbeitshilfe 
der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung

· Geräteverleih (Musterhygieneplan) 

– Formblatt –
Stand der Revision: 04.05.2010
Leitlinie:

Hygienemanagement
Werden in der Apotheke Medizinprodukte verliehen, die Geräteteile enthalten, die keimarm oder steril sein müssen, z. B. Milchpumpe, Pari Boy, müssen die Angaben des Herstellers zum Austausch bzw., wenn vorgesehen, zur Aufbereitung einzelner Geräteteile beachtet werden. 

Falls eine Aufbereitung vom Hersteller vorgesehen ist, müssen die einzelnen Arbeitschritte exakt befolgt werden. Diesbezüglich gelten § 4 MPG und § 4 MPBetreibV. Außerdem muss die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten beachtet werden. 

Für den Fall, dass der Hersteller diesbezüglich keine Angaben macht, sollte bei diesem nachgefragt werden, da die Aufbereitung wiederverwendbarer Teile ohne validiertes Verfahren sehr kritisch zu sehen ist und damit Haftungsrisiken verbunden sein können.

Benutzte Leihgeräte, die in die Apotheke zurückgebracht werden, müssen entsprechend gekennzeichnet werden und an einem dafür vorgesehenen Ort (Quarantänebereich) gelagert werden. Sie dürfen aus Gründen der Hygiene nicht in Herstellungsräumen aufbewahrt oder gereinigt werden.

	Gerät
	Bestandteile
	Wie


	Womit


	Wer



	Milchpumpe*
	Pumpe, Netzteil
	1. abwischen und desinfizieren 

2. Funktion überprüfen
	mit milder Seifenlauge; Desinfektionsmittel
	PKA

	
	Flasche, Sauger, Ansatzschlauch, Aufsatz
	austauschen 
	Austauschset
	

	Inhalationsgerät
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Babywaage
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Gerät, für das vom Hersteller ein Austauschset zu beziehen ist
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